
 

 
 
 
 
Anlage 2 

 
 
 
 
Ich / Wir erkläre/n, dass der Verein 
 
………………………………………………………………………………………………… 
(Name der schießsportlichen Vereinigung) 
 
 

 
a) die ihm nach dem Waffengesetz obliegenden Pflichten, insbesondere nach  

§ 15 Abs. 5 WaffG erfüllt,  
 
 
b) Einen Nachweis über die Häufigkeit der schießsportlichen Aktivitäten jedes seiner 

Mitglieder während der ersten drei Jahre, nachdem diesem erstmalig eine 
Waffenbesitzkarte als Sportschütze erteilt wurde, führt, 

 
 
c)       Über eigene Schießstätten für die nach der Sportordnung betriebenen   

  Disziplinen verfügt *) 
 
 
d)       Eine geregelte Nutzungsmöglichkeit von Schießstätten für die nach der  

  Schießsportordnung betriebenen Disziplinen nachweisen kann *) 
 
 
 
 *) zutreffendes bitte ankreuzen 

 
 
 
 
 ………………………………………………………………………………………… 
 Ort,                  Datum,                            Unterschrift/en 
 
 
 
 
 
  

 
 
  
 


